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Energieeffizienz: 
Regulierung für Wohngebäude wirkt
Von Claus Michelsen und Nolan Ritter

In Deutschland wird seit 1978 durch staatliche Energieeffizienz
mindeststandards versucht, den Heizenergieverbrauch in Wohnge
bäuden zu reduzieren. So sollen Kosten verringert, die Abhängig
keit von Energieimporten reduziert und, im Rahmen der nationalen 
Klimaschutzbemühungen, die CO2Emissionen gesenkt werden. 
Diese im Lauf der Jahre mehrfach verschärfte Regulierung erweist 
sich als wirksam: Sie vermeidet unter anderem, dass ineffiziente 
Gebäude gebaut werden. Studien, die zu gegenteiligen Ergebnissen 
kommen, berücksichtigen wichtige Faktoren wie Renovierungen 
oder ReboundEffekte nicht und unterschätzen somit systematisch 
die Wirkung der Regulierung. Die Regulierung, für deren Lockerung 
einige plädieren, sollte aufrechterhalten werden. 

Den Energieverbrauch in Wohngebäuden zu senken, ist 
den Bundesregierungen in Deutschland seit den sieb-
ziger Jahren des vorigen Jahrhunderts ein Anliegen. 
Ursprünglich stand hierbei die Versorgungssicherheit 
im Vordergrund.1 Nach der Ölkrise im Jahr 1973 und der 
Vervierfachung des Ölpreises (von etwa drei US-Dollar 
auf 12 US-Dollar pro Barrel) rückte die Stabilisierung der 
Heizkosten in den Vordergrund. Ein erstes Gesetz zur Ein-
sparung von Energie in Gebäuden wurde im Jahr 1976 
verabschiedet (EnEG 1976). Die Energiekosten ersparnis 
spielt auch heute noch eine maßgebliche Rolle, denn die 
Heizkosten betragen im Schnitt rund 50 Prozent der 
Wohnnebenkosten.2 Dass die Heizkosten dank rückläu-
figer Energiepreise und trotz leichtem Anstieg des Ver-
brauchs zuletzt gesunken sind, darf nicht darüber hinweg 
täuschen, dass nur eine nachhaltige Senkung des Wärme-
bedarfs auf die Dauer ein Kostenentlastung schaffen kann.

Mit dem Klimaschutz ist im Laufe der Jahre ein weiteres, 
gewichtiges Argument für Energieeinsparungen hinzu-
gekommen.3 Um das Ziel der Europäischen Union – dem 
sich auch Deutschland verpflichtet hat – zu erreichen, 
die CO2-Emissionen bis zum Jahr 2050 um mindestens 
80 Prozent gegenüber dem Jahr 1990 zu senken,4 müs-
sen alle Sektoren der Volkswirtschaft einen Beitrag leisten. 
Neben dem Ausbau erneuerbarer Energien ist in Deutsch-
land vorgesehen, dass der Anteil des Gebäudebestands an 
den direkten und indirekten Emissionen von gegenwär-
tig rund 30 Prozent auf nahe null gesenkt wird.5 Seit 1978 
konkretisierten zunächst die Wärmeschutzverordnung 

1 Makram ElShagi, Claus Michelsen und Sebastian Rosenschon (2017): 
Empirics on the longrun effects of building energy codes in the housing mar
ket, Land Economics, 93(4), 585–607.

2 Claus Michelsen und Nolan Ritter (2017): Wärmemonitor 2016: Die „zwei
te Miete“ sinkt trotz gestiegenem Energiebedarf, DIW Wochenbericht Nr. 38.

3 Howard Geller et al. (2006): Policies for increasing energy efficiency: Thirty 
years of experience in OECD countries, Energy Policy, 34(5), 556–573.

4 EU (2009) Presidency conclusions, European Council, 29/30. Oktober 
2009, 15265/1/09, Brüssel.

5 Klimaschutzplan (2016): Klimaschutzplan 2050 – Klimaschutzpolitische 
Grundsätze und Ziele der Bundesregierung, Bundesministerium für Umwelt, 
Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit, Berlin.

ENERGIEEFFIZIENZ



ENERGIEEFFIZIENZ

788 DIW Wochenbericht Nr. 38.2017

sein – die Obergrenze sinkt somit auf null. Haushalte, 
die in solchen Gebäuden wohnen, sind weitgehend frei 
von Heizkosten. Dies gelingt einerseits dadurch, dass die 
Energiezufuhr in das Gebäude durch große Fenster maxi-
miert wird. Gleichzeitig wird der Wärmeverlust durch 
Dämmung minimiert. Zusätzliche Wärme kann zudem 
durch erneuerbare Energien erzeugt werden.

Tabelle

Regulierungen zur Gebäudeeffizienz 

Jahr Regulierung
Heizverbrauch  Obergrenze 

in kWh /m2/Jahr

bis 1978 Keine keine

1978 Wärmeschutzverordnung (WSchV) 250

1984 Anpassung WSchV 230

1995 Anpassung WSchV 150

2002 Energieeinsparverordnung (EnEV) 100

2009 Anpassung EnEV 60

2016 Anpassung EnEV 45

2021 Anpassung EnEV 0

Quellen: Greller et al. (2010); eigene Berechnungen.

© DIW Berlin  

… die immer intensiver wurde

Damit eine Regulierung wirksam ist, muss die neue Ober-
grenze unterhalb des Heizenergieverbrauchs des ineffi-
zientesten Gebäudes liegen, das bisher gebaut werden 
durfte. Um die Intensität der jeweils neu eingeführten 
regulatorischen Bestimmungen unabhängig vom tech-
nologischen und bau-technischen Fortschritt messen zu 
können, wurde ein Index entwickelt und berechnet.10 Die-
ser misst für jedes Jahr den Anteil der neuen Gebäude, die 
im Vorjahr errichtet wurden, die aber unter der aktuellen 
Regulierung nicht mehr genehmigt würden. Je höher die-
ser Anteil, desto strikter die neue Regulierung.

Die Regulierungsintensität hat demnach mit jedem 
neuen Regulierungsschritt zugenommen (Abbil-
dung). Während durch die Wärmeschutzverordnungen 
(WSchutzV) von 1978 und 1984 jeweils rund sechs Pro-
zent der Neubauten des Vorjahres nicht genehmigt wor-
den wären, stieg dieser Anteil bei der Wärmeschutzver-
ordnung von 1995 auf 20 Prozent und auf über 40 Pro-
zent bei der Energieeinsparverordnung von 2002. Die 
Tatsache, dass manche Gebäude auch mehrere Jahre 
nach Einführung einer neuen Regulierung nicht mit ihr 
konformgehen, kann dadurch erklärt werden, dass diese 
Bauvorhaben zum Zeitpunkt der neuen Regulierung 
bereits genehmigt, aber noch nicht fertiggestellt waren.11

10 Makram ElShagi, Claus Michelsen und Sebastian Rosenschon (2017): a.a.O.

11 Es ist aber auch möglich, dass einzelne Gebäude die Mindestanforderun
gen nicht einhalten.

(WSchutzV) und anschließend die Energieeinsparver-
ordnung (EnEV) das Gesetz zur Einsparung von Energie 
in Gebäuden, indem Energieeffizienzmindeststandards 
und damit implizit Verbrauchsobergrenzen für Heize-
nergie für alle Gebäude festgelegt werden. Diese wurden 
im Lauf der Jahre mehrfach gesenkt. Die Wirksamkeit 
dieser Regulierung wird in der Wissenschaft teilweise in 
Frage gestellt. Zugleich erheben sich einige Stimmen, 
die für eine Lockerung plädieren, um die Bereitstellung 
von preisgünstigem Wohnraum anzuregen.6 Im Folgen-
den wird die vorliegenden Erkenntnisse über die Wirk-
samkeit der regulatorischen Bestimmungen diskutiert.

Eine über die Jahre sich ändernde 
Regulierung …

Seit 1976 verfolgt die deutsche Energie- und Klimapoli-
tik das Ziel, die Energieeffizienz im Gebäudebestand zu 
erhöhen. Hierzu wird auf Regulierungen zur Gebäude-
energieeffizienz, zur Effizienz von Heizanlagen und deren 
Emissionen, aber auch auf Energiesteuern gesetzt. 

Betrachtet man lediglich die Energieeffizienz in Gebäu-
den, so wurden über die Jahre die regulatorischen 
Bestimmungen sukzessive geändert (Tabelle).7 Im Jahr 
1978 wurde mit der Verabschiedung der Wärmeschutz-
verordnung (WSchV) für neu errichtete Wohngebäude 
erstmals eine Obergrenze des Heizverbrauchs in Kilo-
wattstunden (kWh) pro Quadratmeter und pro Jahr fest-
gelegt. Die Einhaltung dieser Obergrenzen obliegt der 
Bauaufsicht. Verstöße können mit Ordnungsgeldern 
belegt werden.8 

Die 1978 eingeführte Obergrenze lag in Kilowattstunden 
umgerechnet bei witterungsbereinigt 250 kWh pro Qua-
dratmeter und pro Jahr.9 Seitdem wurde sie sukzessive 
nach unten angepasst auf zuletzt 45 kWh pro Quadratme-
ter pro Jahr (2016). Somit liegt der zugelassene Höchst-
verbrauch aktuell 82 Prozent niedriger als im Jahr 1978. 
Die im Jahr 2016 in Kraft getretene Energiesparverord-
nung (EnEV) legt ebenfalls fest, wie sich Gebäudestan-
dards in Zukunft verschärfen sollen. Demnach müssen 
ab dem Jahr 2021 errichtete Wohngebäude klimaneutral 

6 Die Welt (2015): Wie der Staat den Neubau von Wohnungen erschwert, 
23. April 2015 (online verfügbar, abgerufen am 30. August 2017. Das gilt für alle 
anderen Onlinequellen in diesem Bericht, insofern nicht anders vermerkt); Rheini
sche Post (2017): Anreize statt Regulierung, 22. Juli 2017 (online verfügbar).

7 Siehe Makram ElShagi, Claus Michelsen und Sebastian Rosenschon 
(2017): a.a.O.

8 Berliner Morgenpost (2009): Wer kontrolliert die Energiepflichten der 
Hauseigentümer? 19. November 2009.

9 Die Umrechnung in Obergrenzen in Kilowattstunden erfolgt analog zu 
Martin Greller et al. (2010): Universelle Energiekennzahlen für Deutschland – 
Teil 2: Verbrauchskennzahlentwicklung nach Baualtersklassen. Bauphysik, 
32(1), 1–6.

https://www.diw.de/documents/publikationen/73/diw_01.c.435700.de/14-4-1.pdf
https://www.energiefoerderung.info
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der Gebäuderegulierung die Effizienz in diesem Seg-
ment signifikant erhöht hat.

Ein weiteres Modell untersucht die Wirkung im Segment 
der energieeffizienten Gebäude. Während erwartungsge-
mäß keine direkte Wirkung festgestellt werden kann – 
diese Bauten sind nicht von der Regulierung betroffen –, 
so bestehen indirekte Wirkungen: Immer dann, wenn 
die Effizienz im Segment der ineffizienten Gebäude 
ansteigt, führt dies mit etwa zwei Jahren Verzögerung 
auch zu einer Verbesserung im Segment der effizienten 
Gebäude. Dies kann auf unterschiedliche Entwicklungen 
zurückgeführt werden: Einerseits ist zu erwarten, dass 
die größere Nachfrage nach Energieeffizienz lösungen 
die Produktion dieser mittelfristig vergünstigt. Bei der 
Herstellung können so Skalenerträge realisiert werden 
und Preissenkungen in Erscheinung treten, dank derer 
auch im qualitativ hochwertigen Marktsegment ein noch 
höherer Energieeffizienzstandard erreicht werden kann. 
Andererseits reagieren auch Investoren auf das verän-
derte Qualitätsgefüge: Dient die Energieeffizienz als ein 
Unterscheidungsmerkmal zwischen Gebäuden, dürften 
Investoren im energieeffizienten Marktsegment bestrebt 
sein, ihren Qualitätsvorsprung gegenüber den anderen 
Wohnungen zu wahren und deshalb in mehr Energie-
effizienz investieren.

Wirkung der Regulierung 
wird vielfach unterschätzt

Eine ausgeprägte Wirkung der Regulierung zur 
Gebäudeeffizienz allgemein, im Sinne einer Reduzie-
rung des Energieverbrauchs, stellen auch viele andere 

Insgesamt zeigt der Indikator, dass die Regulierung zur 
Erhöhung der Energieeffizienz im Gebäudebereich bei-
getragen hat: Über die Jahre durften viele ineffiziente 
Gebäude, wie es sie in früheren Jahren gegeben hatte, 
nicht mehr errichtet werden (Abbildung).

Die Regulierung wirkt über zwei Kanäle

In einer für Deutschland vorliegenden Studie wurde auf 
Basis von Verbrauchsmessungen geprüft, ob die Regu-
lierung im deutschen Gebäudemarkt wirkt.12 Untersucht 
wurden Gebäude, die seit ihrer Errichtung nicht moder-
nisiert wurden – der heutige Energiebedarf kann daher 
als ein guter Anhaltspunkt für den gewählten Energie-
effizienzstandard im Baujahr herangezogen werden. Der 
Untersuchung liegen Messungen aus 40 000 Gebäuden 
beziehungsweise aus knapp einer halben Millionen Woh-
nungen zugrunde.

Die Analyse untersucht, wie sich der Energieverbrauch 
in effizienten und ineffizienten Gebäuden im Zeitablauf 
verändert hat. Hierzu wird auf den Energieverbrauch 
im zehnten und im 90. Perzentil abgestellt. Werden die 
gemessenen Verbräuche der Größe nach sortiert, dann 
beschreibt das zehnte Perzentil den Verbrauch an Hei-
zenergie in einer Wohnung, bei der zehn Prozent der 
gesamten Wohnungen weniger und 90  Prozent der 
Wohnungen mehr verbrauchen. Es handelt sich also um 
eine Wohnung in einem energieeffizienten Gebäude. Im 
90. Perzentil dagegen liegt der Verbrauch von 90 Prozent 
der Wohnungen darunter und lediglich zehn Prozent dar-
über. Die Vermutung ist, dass neue Regulierungsmaß-
nahmen sich nur auf Gebäude mit hohem Verbrauch und 
entsprechend niedrigem Effizienzgrad auswirken sollten.

In sogenannten Panel-Fehlerkorrekturmodellen wurde 
der Effekt der Regulierung auf den Energieverbrauch in 
zwei Marktsegmenten geschätzt. Die Intensivierung der 
Regulierung wurde mit dem oben beschriebene Index 
zur Regulierungsintensität in den Schätzungen berück-
sichtigt. Um dessen Effekt strikt von anderen Einflüssen 
zu trennen, wurde zudem eine Reihe wichtiger Determi-
nanten des Energieverbrauchs mit modelliert. Dazu zäh-
len die Energiepreise, aber auch die Größe der Wohnung 
und die Anzahl der Wohnungen im Gebäude. Der Schät-
zung liegen auch nur Gebäude zugrunde, die nicht reno-
viert wurden, um zu verhindern, dass durch Renovie-
rung erzielte Effizienzgewinne mit jenen aus der Regu-
lierung vermengt werden.

Ein Modell erklärt, wie die Regulierung auf das Segment 
der ineffizienten Gebäude wirkt (90. Perzentil). Zentra-
ler Befund der Analyse ist hier, dass jede Verschärfung 

12 Makram ElShagi, Claus Michelsen und Sebastian Rosenschon (2017): a.a.O.

Abbildung

Entwicklung der Regulierungsintensität
Anteil der regulierten Gebäude, die wegen neuer Regulierung nicht mehr gebaut 
werden dürfen (in Prozent)
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Quelle: El Shagi et al, a.a.O.

© DIW Berlin 2017

Die Regulierungsintensität ist immer weiter gestiegen.
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ganz oder teilweise für zusätzlichen Wärmekonsum ver-
wendet werden. Wenn keine Differenz im Energiever-
brauch von unterschiedlich regulierten Häusern mit ver-
gleichbaren Eigenschaften festgestellt werden kann, so 
ist dies nicht notwendigerweise auf eine fehlende Wir-
kung der Regulierung zurückzuführen.15

Verzerrungen können auch durch fehlende Informatio-
nen über die weniger regulierten Gebäuden entstehen. 
Dies ist zum Beispiel dann der Fall, wenn Haushalte 
in schlecht isolierten Häusern nicht den gewünschten 
Komfort erzielen. Wenn solche Haushalte nicht auf die 
gewünschte Komforttemperatur gelangen, dann sind 
sie nicht vergleichbar mit Haushalten mit einem ähnli-
chen Komfortbedarf und auch ansonsten gleichen Eigen-
schaften, die aber in effizienteren Gebäuden wohnen 
und ihren Komfortbedarf befriedigen können. Wie beim 
Rebound-Effekt bleiben solche Verhaltensunterschiede 
meistens unberücksichtigt und können somit zu Verzer-
rungen in den Ergebnissen führen.

Schlussfolgerungen: Regulierung sollte 
aufrechterhalten bleiben

Die hier vorgestellten Studienergebnisse deuten darauf 
hin, dass die Regulierung zur Gebäudeeffizienz, allge-
mein und im Falle Deutschlands, zum erwünschten 
Ziel, nämlich einer Verringerung des Energieverbrauchs, 
führt. Dass einige Studien zum gegenteiligen Ergebnis 
kommen, kann daran liegen, dass sich die Effizienz der 
Gebäude zwischen dem Zeitpunkt der Errichtung und 
der Verbrauchmessung durch Renovierungen erhöht 
hat. Zudem senken Effizienzgewinne die Heizkosten, 
so dass mehr Räume geheizt oder höhere Temperatu-
ren nachgefragt werden.

An der bestehenden Regulierung, die derzeit vielfach in 
Frage gestellt wird, sollte aus klimapolitischen Überle-
gungen, aber auch aus sozialpolitischen Gründen fest-
gehalten werden, denn die Regulierung hat erfolgreich 
dazu beigetragen, den Energieaufwand für das Heizen 
zu reduzieren und damit die Heizkosten zu senken. So 
schlagen die Schwankungen der Energiepreise viel weni-
ger auf die Nebenkosten der Haushalte durch. Zweitens 
werden so Emissionen vermieden und damit die Gesund-
heit und die Umwelt entlastet.

15 Solche ReboundEffekte gibt es auch in anderen Bereichen, zum Beispiel 
im Verkehrssektor, siehe Manuel Frondel, Nolan Ritter und Colin Vance (2012): 
Heterogeneity in the Rebound Effect, Energy Economics, 34(2):461–467.

wissenschaftliche Studien fest.13 Andere wiederum kom-
men zum gegenteiligen Ergebnis.14 Diese Widersprüche 
bedürfen einer Erklärung.

Eine grundlegende Annahme in vielen Studien ist, dass 
die bestehenden Gebäude zum aktuellen Zeitpunkt noch 
über den gleichen Effizienzgrad wie zum Zeitpunkt 
ihrer Errichtung verfügen. In diesem Fall sollten ältere 
Gebäude bei ansonsten gleichen Eigenschaften mehr 
Energie verbrauchen als neuere. Dass kein Unterschied 
im Energieverbrauch festgestellt werden kann, liegt aber 
möglicherweise daran, dass in älteren Gebäuden Reno-
vierungen durchgeführt wurden, die die Effizienz ver-
bessert haben. Dadurch erscheinen ältere Gebäude effi-
zienter, als sie ursprünglich waren. Gleichzeitig verrin-
gert sich der Unterschied im Energieverbrauch zwischen 
alten und neuen Gebäuden. Effizienzgewinne, die durch 
die Regulierung hervorgerufen wurden, werden hier-
durch nivelliert. So wird aus einem Datenmangel heraus 
auf eine fehlende Wirkung der Regulierung geschlossen.

Ein weiterer Grund für Verzerrungen ist der sogenannte 
Rebound-Effekt. Eine erhöhte Energieeffizienz führt zu 
einem geringeren Energieverbrauch und einer Sen-
kung der Heizkosten. Ist Heizen billiger, steigt aber die 
Nachfrage nach Wärme. Haushalte können zum Bei-
spiel entscheiden, zusätzliche Räume zu heizen oder 
die Raumtemperatur zu erhöhen, um den Wohnkom-
fort zu verbessern. Diese Rebound-Effekte gibt es nur 
dann nicht, wenn der höchstmögliche Komfort vor der 
Effizienzverbesserung bereits erzielt wurde. Es stehen 
aber keine Informationen zum Komfort zur Verfügung.

Insgesamt führen die Rebound-Effekte dazu, dass die 
durch die Regulierung ausgelösten Effizienzgewinne 

13 Jeff Deason und Andrew Hobbs (2011): Codes to Cleaner Buildings: Effective
ness of US Building Energy Codes. A CPI Report, Version 1. San Francisco: Climate 
Policy Initiative; Claus Michelsen und Sebastian Rosenschon (2012): The Effects of 
Building Energy Codes in Rental Housing: The German Experience. Economics 
Bulletin 32 (4), 3488–3502; Anin Aroonruengsawat, Maximilian Auffhammer und 
Alan H. Sanstad (2012): The Impact of State Level Building Codes on Residential 
Electricity Consumption. Energy Journal 33 (1), 31–52; Bishwa S. Koirala, Alok K. 
Bohara und Hui Li (2013): Effects of EnergyEfficiency Building Codes in the Ener
gy Savings and Emissions of Carbon Dioxide. Environmental Economics and Policy 
Studies 15 (3), 271–290; Grant D. Jacobsen und Matthew J. Kotchen (2013): Are 
Building Codes Effective at Saving Energy? Evidence from Residential Billing Data 
in Florida. Review of Economics and Statistics 95 (1), 34–49.

14 Adam B. Jaffe und Robert N. Stavins (1995): Dynamic Incentives of Environ
mental Regulations: The Effects of Alternative Policy Instruments on Technology 
Diffusion. Journal of Environmental Economics and Management 29 (3): 43–63; 
sowie die viel beachtete Studie von Arik Levinson (2016): How much energy do 
building codes save? American Economic Review, 106(10), 28672894.
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